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. II- lIJj'1 derBellag('nz~ den steno~ra!,hi!lchen Protokollen des Nationalrate 

.DER BUNDESMINISTER· FORFINANZEN . XIII. Gesetzgebungsperiode 

Zl. 6058-Pr.2/75 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 
Parlament 
\01 i e n 1. 

'Wien, 1975-08-06 

iJ,38 IA.Ba 
~u ~48L jJ. 
Prä~. am ___ ß~_AU_G.J975 

Auf die Anfrage der Abgeordneten Dro Bauer und Genossen 
vom 11.Juni 1975, Nr .. 2182/J, betreffend gravierende 
Planungsmängel und Verzögerung beim Neubau des Allgemeinen 
Krankenhauses in Wien, beehre ich mich mitzuteilen: 

Zu1 )_= 
Nach meinen Informationen ist auf der Preisbasis 1974 mit 
Gesamtkosten in der Größenordnung von 16 bis 17 Milliarden 
Schilling zu rechnen • 

. Zu 2): 

Der Spitzenausschußhatfür 1975 475 Millionen Schilling 
vom Bund verlangtG 

Zu 22: 
. Für das Allgemeine. Krankenhaus in Wien werden fHr 1975. 
ca. 330 l1illionenSchilling aus dem Bundesbudget zur Ver­
fÜgung stehen~ 

Zu 4): 

,Für 1976 hat C\er Spitzenausschuß 600 Millionen Schilling 
vom Bund verlangt. 

Zu 51: 
Die Fertigstellung des Neubaues des Allgemeinen Kranken­
hauses in Wien wird für die Jahre 1984/85 angestrebt 0 

Zu dem in der Einleitung der Frage enthaltenen Hinweis 
··bezüglich der Prioritäten des Bundes im Vergleich UNO-Ci ty-AKH 

s.ehe ich mich zu folgender Feststellung veranlaßt:· 

Nicht die derzeitige Bundesregierung hat für die UNO~City 
'. . . 

eine Priorität gegenilber dem Bau des Allgemeinen Kranken-
hauses gesetzto Bekanntlich ist die Bundesregier"imgunter 
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Bundeskanzler Dro Klaus im Jahre 1967 eine völkerrechtliche 
Verpflichtung zur Errichtung der UUO-City eingegangen.. Dabei 
wurden sogar Termil1zusagen für 1971 und 1972 gemacht, ohne je­
doch die Voraussetzungen zu deren Einhaltung zu schaffen. Mir 
ist nicht bekannt, daß die Bundesregierung im Ja~e 1967 auf 
eine Priorität für den Bau des Allgemeinen Krankenhauses Be­
dacht genommen hätte. !'lit Rücksicht auf die 1967 eingegangene 
völkerrechtliche Verpflichtung zur Errichtung der 'UNO-City 
ist es deI' derzeitigen Bundesregierung auch verwehrt, den 
Bau der UNO-City zu Gunsten des Baues des Allgemeinen Kranken­
hauses zurückzustellen. Die Kosten der UNO-City betragen auch 
nicht - wie in der Einleitung der Frageerwärillt -13 bis 
17 !1il1iarden Schilling, sondern wie im diesbezüglichenFi­

D.e.l1zieru.ngsgesetz festgelegt 12!q i1illiaI'den Schil1ing~ wobei 

in dieser Summe bereits die Baukostensteigerungen bis zum. 
Bauende und die Finanzierungskosten inbegriffen sind. 

Im übrigen ist die Bundesregierlm.g bemüht, u.ngeachtet der 
großen Belastung durch den nicht von ihr initierten Bau 
der unO-City auch für den ,Bau und die Finanzi.erung des All­
gemeinen Krankenhallses eine optimale Lösung zu finden .. 

Daß die derzeitige Bundesregierung d.em Bau. des Allgemeinen' 
Krankenhauses entsprechende Bedeutung zugemessen hat, ergibt 
sich schon aus der Tatsache, daß bis März 1970 rund 700 Mil­
lionen Schilling, seither aber rund 1~8 Milliarden Sch{lling 
für dieses Bauvorhaben aufge,rrendet \'lOrden sind .. ' 
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